
ANSPRECHPARTNER 
 Ingo Lippert 
01575/1303604 

Kbwt-thueringen@web.de 

 
 

TEILNAHMEBEITRAG 
 
 

Für die Teilnahme wird ein 

Teilnahmebeitrag in Höhe von 20 € 
erhoben. 

 
Kosten für die Anreise können nicht 

erstattet werden. 

 
 

KONTAKT 
Kommunales Bildungswerk 

Thüringen e. V. 

 
Juri-Gagarin-Ring 158 

99084 Erfurt 

 
Telefon: 0361 2284421  

Mobil: 01575 1303604 

Telefax: 0361 2284427 

E-Mail: 

Web: 

info@kbwt.de 

www.kbwt.de   Das Haushaltssicherungs- 
        konzept – Die Durchführung 

 

 
    Weitere Informationen, unsere 

*Teilnahmebedingungen und 

Termine finden  Sie  auf 

www.kbwt.de, Instagram @kbwt_th 

und auf Facebook. 

PARKEN & ANREISE 
Parkmöglichkeiten sind in der 

Nähe des Veranstaltungsortes 

vorhanden. 

 

 
      05. Juni 2023 

Ländliche Begegnungsstätte 

Dorfstraße 20 

 99735 Werther 

mailto:info@kbwt.de
http://www.kbwt.de/
http://www.kbwt.de/


  

Das genehmigte Haushaltssicherungs-
konzept ist durch die Gemeinde umzusetzen 
und im Konsolidierungszeitraum mindestens 
jährlich fortzuschreiben. Soweit die 
Fortschreibung eine Veränderung der 
Konsolidierungsmaßnahmen oder eine 
Verlängerung des Konsolidierungszeitraums 
erfordert, ist sie vom Gemeinderat zu 
beschließen und bedarf der Genehmigung 
der Rechtsaufsichtsbehörde. 

 
Das HSK ist verbindlich und im Rahmen der 
Haushaltsaufstellung und des 
Haushaltsvollzuges zu beachten und 
umzusetzen. Es ist in der Regel gemeinsam 
mit der Haushaltssatzung oder der 
Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen. 
 
 
Soweit eine Gemeinde bei der Aufstellung 
des HSK feststellt, dass sie zur 
Wiedererlangung einer geordneten 
Haushaltswirtschaft Konsolidierungshilfen 
des Landes benötigt, kann sie diese nach § 
27 Thüringer Finanzausgleichsgesetz 
(ThürFAG) in der jeweils geltenden Fassung 
beantragen. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMM 
 
10:00 Uhr Begrüßung 

Ingo Lippert (kbwt) 

Frank Schmitt (Referent, Dipl.-Verw (FH), 

Betriebswirt (VWA), Dozent an der Thüringer 

Verwaltungsschule) 

 
Teil I: Grundlagen 

 
 Aufgabe der Rechtsaufsichtsbehörde 
 Konsolidierungsbetrag identifizieren 
 Reduktion einzelner Ausgaben bzw. 

Aufwendungen/Auszahlungen 
 Erhöhung einzelner Einnahmen bzw. 

Erträge/Einzahlungen 
 

Pause ca. 13.00 Uhr 

Teil II : Umsetzung 

 Umsetzung notwendige Maßnahmen 

 Zweckmäßigkeitsüberlegungen 
 
 Zusammenwirken zwischen der 

Verwaltung und den Gremien 
 
 Ende des 

Konsolidierungszeitraumes 
 

ca. 16 Uhr: Ende des Seminars 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Name 
 

 

 

 
Adresse 

 

 

 

 
E-Mail-Adresse/Telefonnummer 

 
 

 

 
Datum, Unterschrift 

 
 
 

 

 

 

Informationen zum Datenschutz und 

der Erhebung personenbezogener 

Daten unter: 

www.kbwt.de/datenschutz 

http://www.kbwt.de/datenschutz
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